
Zugriff auf Jahresabschlüsse 
 
In vielen kleinen und mittleren Unternehmen ist der Jahresabschluss häufig für Inte-
ressenvertretungen die wichtigste, weil einzige Informationsquelle über die wirt-
schaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens. 
 
Seit Inkrafttreten des „Gesetzes über elektronische Handelsregister und Genossen-
schaftsregister sowie das Unternehmensregister“ (EHUG) am 1. Januar 2007 wurde 
der Zugang zu Unternehmensdaten wesentlich vereinfacht. 
 
�Dies ist insbesondere für ArbeitnehmervertreterInnen interessant, die in Unter-

nehmen tätig sind, in denen mit wirtschaftlichen Informationen, beispielsweise 
über verbundene Unternehmen oder Holdinggesellschaften, restriktiv umgegangen 
wird.  

 
Im Unternehmensregister sind alle zu veröffentlichenden Unternehmensdaten an ei-
ner zentralen Stelle gebündelt und stehen zum Online-Abruf zur Verfügung. Dies be-
trifft vor allem die Unterlagen der Rechnungslegung und deren Bekanntmachung. 
 
Offenlegungspflichtig, also verpflichtet, ihren Jahresabschluss nicht nur zu erstellen, 
sondern auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sind:  

• alle Kapitalgesellschaften, d.h. alle Aktiengesellschaften, Kommanditgesell-
schaften auf Aktien und vor allem auch alle GmbH’s 

• eingetragene Genossenschaften 
• Personenhandelsgesellschaften ohne eine natürliche Person als persönlich haf-

tender Gesellschafter1, das sind vor allem GmbH & Co. KG’s aber auch OHG’s 
mit einer Kapitalgesellschaft als persönlich haftendem Gesellschafter 

• nach dem Publizitätsgesetz zur Offenlegung verpflichtete Unternehmen, d.h. 
Unternehmen, die bezüglich Umsatzerlösen, Bilanzsumme und Mitarbeiteran-
zahl gewisse Größenkriterien2

 überschreiten 
 
Nach § 325 Abs. 1 HGB ist der Jahresabschluss elektronisch einzureichen. Dies hat 
unverzüglich nach Vorlage an die Gesellschafter, jedoch spätestens vor Ablauf des 
zwölften Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahres zu erfol-
gen.  
�D.h. der Jahresabschluss zum 31.12.2010 muss spätestens zum 31.12.2011 einge-

reicht werden. 
 
Die einzureichenden Unterlagen bestehen aus: 

• Bilanz 
• Gewinn- und Verlustrechnung 
• Anhang 
• Lagebericht 
• Bestätigungsvermerk bzw. Vermerk über Versagung 
• Bericht des Aufsichtsrates (sofern zutreffend) 

                                                           
1
 § 264a HGB 

2
 In drei aufeinander folgenden Geschäftsjahren müssen zwei der drei folgenden Kriterien erfüllt 

sein: Bilanzsumme > 65 Mio.€, Umsatzerlöse > 130 Mio.€, Arbeitnehmer > 5.000 (§§ 1; 9 PublG) 



• die nach § 161 des Aktiengesetzes vorgeschriebene Erklärung (sofern zutref-
fend) 

• Ergebnisverwendungsvorschlag bzw. -beschluss (nicht, wenn sich hieraus Ge-
winnanteile von natürlichen Personen feststellen lassen) 

 
Es existieren allerdings gewisse Erleichterungen bei der Offenlegung, so haben kleine 
Kapitalgesellschaften3

 nach § 326 HGB nur Bilanz und Anhang einzureichen, mittel-
große Kapitalgesellschaften können nach § 327 HGB Erleichterungen bei der Bilanz-
gliederung bzw. im Anhang in Anspruch nehmen.  
 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass bei Erfüllung bestimmter Vo-
raussetzungen (z.B. Einbindung in einen Konzernabschluss und Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag) eine Befreiung von Aufstellungs- und Offenlegungspflich-
ten erfolgt (§ 264 Abs. 3 HGB). Dann ist nur der Konzernabschluss des Mutterunter-
nehmens offenzulegen. 
 
�Die Einsichtnahme in das Handelsregister und das Unternehmensregister ist jedem 

zu Informationszwecken gestattet (§ 9 Abs. 1 HGB). Die Recherche in den Regis-
terdaten ist kostenfrei, kostenpflichtig ist nur der Abruf von „Originalen“, d.h. be-
glaubigten bzw. signierten Auszügen. 
 

Das elektronische Unternehmensregister ist unter 
www.unternehmensregister.de einzusehen, interessant kann für Beschäftigten-
vertretungen auch der elektronische Bundesanzeiger sein, in dem die entsprechen-
den Daten vor Einstellung in das Unternehmensregister veröffentlicht werden 
(www.ebundesanzeiger.de) 
 
 

                                                           
3 Mindestens 2 der untenstehenden Merkmale müssen für zwei Jahre in Folge zutreffen:  
 
 Kleine  

Kapitalgesellschaft 

Mittelgroße  

Kapitalgesellschaft 

Große  

Kapitalgesellschaft 

Bilanzsumme ≤ 4.840 T€ > 4.840 T€  

≤ 19.250 T€ 

> 19.250 T€ 

Umsatzerlöse ≤ 9.680 T€ > 9.680 T€ 

≤ 38.500 T€ 

> 38.500 T€ 

Beschäftigte ≤ 50 > 50 

≤ 250 

> 250 

 
 


